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6 7 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 3 Südost Autobahn im Bereich der
Marktgemeinden Trumau und Ebreichsdorf

6 7 1 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 1 Wiener Straße im Bereich der Marktgemeinden Straßwalchen und Neumarkt am
Wallersee

6 7 2 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 156 Lamprechtshausener Straße im Bereich der Gemeinde Nußdorf am
Haunsberg

6 7 3 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 156 Lamprechtshausener Straße im Bereich der Gemeinde Lamprechtshausen

6 7 4 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 158 Wolfgangsee Straße im Bereich der Gemeinde Strobl

6 7 5 . Verordnung: 2. Hochleistungsstrecken-Verordnung
6 7 6 . Kundmachung: Aufhebung des § 2 Abs. 2 der Tiroler Ladenschlußverordnung durch den

Verfassungsgerichtshof
6 7 7 . Kundmachung: Umrechnungskurs des ECU im gemeinsamen Versandverfahren

6 7 0 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 11. De-
zember 1989 betreffend die Bestimmung des
Straßenverlaufes der A 3 Südost Autobahn im
Bereich der Marktgemeinden Trumau und

Ebreichsdorf

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der A 3
Südost Autobahn wird im Bereich der Marktge-
meinden Trumau und Ebreichsdorf wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 13,60 (neu) und schließt bei km 15,011 an den
bereits mit Verordnung vom 4. November 1981,
BGBl. Nr. 495, festgelegten anschließenden Ab-
schnitt der A 3 Südost Autobahn an.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Niederösterreichischen Landesregierung sowie bei
den Marktgemeinden Trumau und Ebreichsdorf
aufliegenden Planunterlagen (Plan Nr. A 3/17-89
im Maßstab 1 : 2 000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Durch diese Verordnung wird die Verordnung
vom 4. November 1981, BGBl. Nr. 495, von
km 13,00 bis km 15,011 abgeändert.

Schüssel

6 7 1 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 12. De-
zember 1989 betreffend die Auflassung eines
für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor-
denen Abschnittes der B 1 Wiener Straße im
Bereich der Marktgemeinden Straßwalchen

und Neumarkt am Wallersee

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 1 Wiener Straße von
km 276,00 bis km 280,71 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
11. November 1982, BGBl. Nr. 571, bestimmten —
Abschnitt „Umfahrung Neumarkt" für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich wurde, als Bundesstraße
aufgelassen.

Im einzelnen ist der als Bundesstraße aufgelas-
sene Straßenabschnitt (gelb ausgewiesen) aus den
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-
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genheiten, beim Amt der Salzburger Landesregie-
rung sowie bei den Marktgemeinden Straßwalchen
und Neumarkt am Wallersee aufliegenden Planun-
terlagen im Maßstab 1 : 5 000 zu ersehen.

Schüssel

6 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 7. De-
zember 1989 betreffend die Auflassung eines
für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor-
denen Abschnittes der B 156 Lamprechtshause-
ner Straße im Bereich der Gemeinde Nußdorf

am Haunsberg

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 156 Lamprechtshausener
Straße von km 12,879 bis km 16,204 wird, soweit er
durch die Umlegung auf den bereits fertiggestellten
und verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
5. Dezember 1977, BGBl. Nr. 628, bestimmten —
Abschnitt „Pabing" für den Durchzugsverkehr
entbehrlich wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel

6 7 3 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 11. De-
zember 1989 betreffend die Auflassung eines
für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor-
denen Abschnittes der B 156 Lamprechtshause-
ner Straße im Bereich der Gemeinde Lamp-

rechtshausen

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 156 Lamprechtshausener
Straße von km 28,95 bis km 31,11 wird, soweit er
durch die Umlegung auf den bereits fertiggestellten
und verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
14. Juni 1982, BGBl. Nr. 332, bestimmten —
Abschnitt „Schwerting" für den Durchzugsverkehr
entbehrlich wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel

674 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 12. De-
zember 1989 betreffend die Auflassung eines
für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor-
denen Abschnittes der B 158 Wolfgangsee

Straße im Bereich der Gemeinde Strobl

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenteil der B 158 Wolfgangsee Straße
von km 40,90 bis km 45,86 wird, soweit er durch die
Umlegung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
14. September 1976, BGBl. Nr. 519, bestimmten —
Abschnitt „Weißenbach" für den Durchzugsverkehr
entbehrlich wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Im einzelnen ist der als Bundesstraße aufgelas-
sene Straßenabschnitt (gelb ausgewiesen) aus den
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-
genheiten, beim Amt der Salzburger Landesregie-
rung sowie bei der Gemeinde Strobl aufliegenden
Planunterlagen im Maßstab 1 : 2 880 zu ersehen.

Schüssel

675 . Verordnung der Bundesregierung vom
19. Dezember 1989 über die Erklärung weite-
rer Eisenbahnen zu Hochleistungsstrecken

(2. Hochleistungsstrecken-Verordnung)

Auf Grund des § 1 Abs. 1 des Hochleistungsstrek-
kengesetzes, BGBl. Nr. 135/1989, wird verordnet:

Folgende Eisenbahnen (Strecken bzw. Strecken-
teile einschließlich der notwendigen Eisenbahnanla-
gen) werden zu Hochleistungsstrecken erklärt:

1. Raum Wien—St. Pölten;
2. Attnang/Puchheim—Staatsgrenze bei Salz-

burg;
3. Staatsgrenze bei Kufstein—Innsbruck—

Staatsgrenze am Brenner;
4. Innsbruck—Landeck;
5. Bludenz—Staatsgrenze bei Feldkirch;
6. Villach—Staatsgrenze bei Thörl-Maglern;
7. Raum Wien—Baden—Gloggnitz;
8. Mürzzuschlag—Brück an der Mur—Graz

(einschließlich Güterterminal)—Staatsgrenze
bei Spielfeld—Straß;

9. Wien—Staatsgrenze bei Nickelsdorf;
10. Bruck an der Mur—St. Michael;
11. Selzthal—Linz und Traun—Marchtrenk;
12. Wels-Passau.

Vranitzky Riegler Ettl Schüssel
Geppert Lacina Löschnak Foregger
Lichal Fischler Flemming Hawlicek
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676. Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 14. De-
zember 1989 über die Aufhebung des § 2 Abs. 2
der Tiroler Ladenschlußverordnung durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 B-VG und gemäß §§ 60 Abs. 2
und 61 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 311/1976 wird kundgemacht:

1. Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 14. März 1988, V 36/86-13, V 22/87-8,
V 88/87-18, V 22/88-6, in der Fassung der
Berichtigung vom 27. April 1988, V 36/86-14,
V 22/87-9, V 88/87-19, V 22/88-7, den § 2 Abs. 2
der Verordnung des Landeshauptmannes von Tirol
vom 15. Juni 1965 über die Regelung des
Ladenschlusses an Werktagen (Tiroler Laden-
schlußverordnung 1965), LGBl. Nr. 19/1965, als
gesetzwidrig aufgehoben.

2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Novem-
ber 1988 in Kraft.

Schüssel

677. Kundmachung des Bundesministers für
Finanzen vom 18. Dezember 1989 betreffend
den Umrechnungskurs des ECU im gemeinsa-

men Versandverfahren

Auf Grund des § 3 Abs. 4 des Versandverfahren-
Durchführungsgesetzes 1988, BGBl. Nr. 633/1987,
wird kundgemacht:

Der Gegenwert des ECU im Sinne des Artikels 10
Abs. 3 des Übereinkommens über ein gemeinsames
Versandverfahren, BGBl. Nr. 632/1987, beträgt für
das Kalenderjahr 1990 14,5279 S.

Lacina
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